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Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

Einheitliche Vordrucke für die ordentliche
 
Gerichtsbarkeit des Landes Brandenburg
 

für das Kostenfestsetzungsverfahren
 
im Zivilprozess (ZP 1 bis ZP 39), für das
 

Prozesskostenhilfeverfahren im Zivilprozess
 
(ZP 40 bis ZP 79) und für das
 

Mahnverfahren (ZP 80 bis ZP 119)
 

Allgemeine Verfügung des Präsidenten des
 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

Vom 22. Juni 2010
 
(1414-SH 1/1a-I)
 

Die Allgemeine Verfügung vom 14. November 1996 (JMBl. 
S. 167), zuletzt geändert durch Allgemeine Verfügung vom 
20. Juli 2009 (JMBl. S. 80), wird wie folgt geändert: 

Die Vordruckreihe ZP 40 bis ZP 79 wird wie folgt umbenannt: 

Einheitliche Vordrucke für die ordentliche Gerichtsbarkeit des 
Landes Brandenburg für das Prozess-/Verfahrenskostenhilfe
verfahren (ZP 40 bis ZP 79) 

Die Vordruckbezeichnung nachfolgend aufgeführter Vordrucke 
wird wie folgt geändert: 

ZP 40 Vordruck für die Erklärung über die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse bei PKH/VKH 

ZP 41 Aufforderung zum Nachweis, dass der Antrags
gegner einen Kostenvorschuss nicht zahlen kann 

ZP 42 Antrag auf Bewilligung von PKH/VKH – Protokoll 
ZP 44 Zurückweisungsbeschluss PKH/Zurückweisungs

beschluss VKH 
ZP 45 Bewilligung der PKH/VKH 
ZP 46 Kostennachricht bei Bewilligung der PKH/VKH 
ZP 49 Erinnerungsschreiben bei Ausbleiben von Raten/ 

Beträgen nach Bewilligung der PKH/VKH 
ZP 50 Überprüfung PKH/VKH gem. § 120 Abs. 4 ZPO 

ggf. i. V. m. § 76 FamFG – Partei und RA 
ZP 51 Überprüfung PKH/VKH gem. § 120 Abs. 4 ZPO 

ggf. i. V. m. § 76 FamFG – Erinnerung – 

Brandenburg an der Havel, den 22. Juni 2010 

Der Präsident des
 
Brandenburgischen Oberlandesgerichts
 

In Vertretung
 

Kahl
 

Ausschreibungen 

Ministerium der Justiz 

I. 

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese
hen: 

– bei der Staatsanwaltschaft Potsdam 

zwei Stellen für Oberstaatsanwältinnen oder Oberstaats
anwälte 
(Besoldungsgruppe R 2). 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bedienstete, die 
bereits im Dienst des Landes Brandenburg beschäftigt sind. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie be
sonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15.August 2010 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre Per
sonalakten durch die Mitglieder des Gesamtstaatsanwaltsrates 
einverstanden sind. 

II. 

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese
hen: 

– bei dem Finanzgericht Berlin-Brandenburg 

zwei Stellen für Richterinnen oder Richter am Finanzge
richt 
(Besoldungsgruppe R 2). 
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Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie be
sonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15.August 2010 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Alle Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsicht in ihre Perso
nalakten durch die Mitglieder des gemeinsamen Richterwahl
ausschusses der Länder Berlin und Brandenburg und des Präsi
dialrates einverstanden sind. 

III. 

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese
hen: 

– bei dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 

zwei Stellen für Richterinnen oder Richter am Landesso
zialgericht 
(Besoldungsgruppe R 2). 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
und der Senatorin für Justiz vom 5. Dezember 2007 (Anforde
rungsAV), veröffentlicht im Amtsblatt von Berlin vom 14. De
zember 2007, S. 3204 ff., Bezug genommen. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie be
sonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber und ihnen 
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und 
Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15.August 2010 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Alle Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsicht in ihre Perso
nalakten durch die Mitglieder des gemeinsamen Richterwahl
ausschusses der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Prä
sidialrates einverstanden sind. 

IV. 

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese
hen: 

– bei dem Sozialgericht Potsdam 

zwei Stellen für Richterinnen oder Richter am Sozialge
richt 
(Besoldungsgruppe R 1). 

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie be
sonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück
sichtigt. 

Bewerbungen sind bis zum 15.August 2010 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. Bewerberin
nen und Bewerber, die nicht bereits im Justizdienst des Landes 
Brandenburg beschäftigt sind, richten ihre Bewerbung unmittelbar 
an das Ministerium der Justiz. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre Per
sonalakten durch die Mitglieder des Richterwahlausschusses 
und des Präsidialrates einverstanden sind. 
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